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Unterhaltsvorschuss
BERATUNG, ANDERE ANGEBOTSART

Unterhaltsvorschuss ist eine besondere Familienhilfe für Kinder von
Alleinerziehenden. Alleinerziehende, die für ihr Kind keinen oder nicht regelmäßig
Unterhalt bekommen, können Unterhaltsvorschuss beantragen. Es handelt sich
um eine Vorleistung für ausbleibende Unterhaltszahlungen des anderen
Elternteils. 

Wenn es dem anderen Elternteil eigentlich möglich wäre, Unterhalt zu zahlen, fordert der Staat den gezahlten
Unterhaltsvorschuss zurück.

Wann kann ich Unterhaltsvorschuss bekommen?

Sie können Unterhaltsvorschuss bekommen, wenn

Ihr Kind jünger als 18 Jahre ist,
Ihr Kind seinen Lebensmittelpunkt in Ihrem Haushalt hat und
Ihr Kind keinen oder keinen regelmäßigen Unterhalt vom anderen Elternteil erhält oder die
Unterhaltszahlungen unter dem gesetzlichen Mindestunterhalt liegen.

Sie können auch Unterhaltsvorschuss bekommen, wenn der andere Elternteil sich an der Betreuung des Kindes
beteiligt. Die überwiegende Erziehungsverantwortung muss aber bei Ihnen liegen. Unterhaltsvorschuss wird
auch gezahlt, wenn Sie ein gemeinsames Sorgerecht mit dem anderen Elternteil haben.

Bei einem Kind von 12 bis 17 Jahren muss zusätzlich eine der beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

Ihr Kind ist nicht auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II, auch oft als Hartz IV
bezeichnet) angewiesen oder
Sie erhalten SGB-II-Leistungen und haben ohne Kindergeld mindestens 600 Euro brutto monatlich zur
Verfügung.
Für Alleinerziehende, die keine SGB-II-Leistungen bekommen, gibt es keine Einkommensgrenze. 
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Was?

ART DES ANGEBOTS
Beratung, andere Angebotsart

LINK ZUM ANGEBOT
Weiter zum Angebot

KURSLEITUNG/ANSPRECHPERSON
Sachgebiet Verwaltungsdienste Jugendamt
E-Mail: uvg@sprockhoevel.de

ALTER DES KINDES
0 bis 1 Jahre, 1 bis 3 Jahre, 3 bis 6 Jahre, 6 bis 10
Jahre, 10 bis 16 Jahre, 16 bis 18 Jahre

Wann & Wo?

ANGEBOTSTERMIN
Dauerhaftes Angebot

ADRESSE
Stadt Sprockhövel
Rathausplatz 4
45549 Sprockhövel

Anmeldung

ANMELDUNG ERFORDERLICH
Ja

LINK ZUR ANMELDUNG
Weiter zur Anmeldung

Inklusion & Barrierefreiheit

RÄUMLICHE ZUGÄNGLICHKEIT

Voll zugänglich für Rollstuhlfahrer:innen
Voll zugänglich mit Unterstützung
Behindertengerechter Parkplatz

INHALTLICHE ZUGÄNGLICHKEIT

• keine Angabe

https://serviceportal.sprockhoevel.de/buergerservice/dienstleistungen/antrag-auf-leistungen-nach-dem-unterhaltsvorschussgesetz-uvg--900000058-0.html?myMedium=1
mailto:uvg@sprockhoevel.de
https://serviceportal.sprockhoevel.de/buergerservice/dienstleistungen/antrag-auf-leistungen-nach-dem-unterhaltsvorschussgesetz-uvg--900000058-0.html?myMedium=1
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Durchführende Organisation

ADRESSE
Stadt Sprockhövel
Rathausplatz 4 45549
Sprockhövel

TELEFON
02339 917-0

EMAIL
uvg@sprockhoevel.de

LINK ANBIETER
Weiter zur Homepage des
Anbieters

ALLE ANGEBOTE DIESES
ANBIETERS
Andere Angebote dieses
Anbieters

Träger des Anbieters

ART DES TRÄGERS
Öffentlicher Träger

mailto:uvg@sprockhoevel.de
https://www.sprockhoevel.de/
https://www.sprockhoevel.de/
https://www.guterstart.nrw.de/sprockhoevel.suche?topic=undefined&age=undefined&anbieterid=18374
https://www.guterstart.nrw.de/sprockhoevel.suche?topic=undefined&age=undefined&anbieterid=18374

